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Die EL als Pflegeversicherung

Von Prof. Dr. iur. Hantv LaNoorl LL.M., Glarus*

Röswnö

Le l6gislateur föd6ral n'a pas adopt6 de loi föd6rale autonome sur une assu-
rance de soins, mais a pr6vu di{Iörentes prestations de I'assurance de soins dans
les diverses lois sur les assurances sociales. Les coüts des prestations de l'assu-
rance de soins de I'AVS/AI, de möme que celles des assurances maladie et
accident ne sont pas couverts dans tous les cas. C'est pourquoi le l6gislateur
föd6ral a conqll les prestations compl6mentaires non seulement comme un
revenu substitut assurant l'existence 6conomique, meis attssi colnme ulle
assurance de soins rpplicable subsidiairerrrent. ayrnt une importance particu-
liöre surtout lors d'un s6jour en home.
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I. Pflegebedürftigkeit als soziales Risiko

Alter, Krankheit und Unfall können eine dauernde oder vorüberge-
hende Pflegebedürtigkeit zur Folge haben. Eine Pflegebedürftigkeit ist
nrit einem teilweisen oder vollständigen Wrlust der Selbstversorgungsfähig-
keit, d.h.der Fähigkeit, alltägliche Lebensverrichtungen selbstständig aus-
zuführen (Hilflosigkeit, Grundpflegebedarf), verbunden. Besteht als Folge
der zugrunde liegenden Krankheit oder der Unfallfolgen zudem eine Be-
handlungsbedüftigkeit, so ergibt sich ein zusätzlicher Behandlungspflege-
bedarf.l

Das Risiko <Pflegebedürftigkeit> stellt ein Sonderrisiko dar: Es tritt re-
lativ selten ein, ereignet es sich aber, ist es mit hohen Kosten verbunden.
Die Rrsifroruahrscheinlichkelr hängt von den (Jrsachen ab. Krankheit und
Unfall führen äusserst selten zu einer dauerhaften Pflegebedüftigkeit,
während eine alterungsbedingte Pflegebedürtigkeit bei Kindern bis ztr
einem bestirnmten Alter immer besteht und bei älteren Personen ab dem
75. Altersjahr stetig zunimmt.2 Der kontinuierliche Anstieg der Lebenserwar-
tung, die ueränderten Sozialstrukturen und die medizinischen Fortschritte tragen
dazu bei, dass die Anzahl der Pflegebedürtigen in den komnendenJahr-
zehnten steigen wird.3

Die Versorgung der Pfegebedürftigen durch professionelle Fachkräfte ist
allerdings nicht sichergestellt. InJahr 2009 wurden nur zwei Drittel der
benötigten Pfl egefachkräfte bzw. 2400 Pfl egefachkräfte zu weni g ausge-
bildet.a Die Prognosen gehen davon aus, dass bis 2020 rund 25 000 zu-
sätzliche Pflegefachkräfte notwendig werden.s Das Phänomen oPflegebe-
dürtigkeito und damit auch die Frage, wie die Pflegekosten finanziert
werden sollen, wird sich daher imVerlauf der nächsten Jahre zu einetn
z e ntral e n ge s elk c h aftli c h e n Pr o bl eru entwickeln.

1 Vgl. dazr.r Art. 7 KLV der zrvischen Behandlungs- und Grundpflege unterscheidet.
I Vgl. z.B. ScnöN-BünrlrqNN JacqurrrNr, Unbezelrlte Pflegeleistungen von Privatper-

sonen trncl -haushalten, in: CHSS 2(X)5/5,271tr.: und die Hinn'eise bei LaNoorr Haarv,
Pflegerecht. Iland l: Grundlagen des Pflegerechts, Bern 2(X) 1, N 1 0 ff. und 104 1I.

3 Siehe Höprr-rNcrn Fu.Nq:ors/HucnNrosrsRV.lrinm, Pflegebediirftigkeit in der Schrveiz.
Prosnosen nnd Szenarietr fiir das 2l.Jahrhundert, Bertr 2003.

+ Vg1. Schrveizerische Konferenz cler kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK), Natio-
nalerVersorgungsbericht liir die GesundheitsberuG. Personalbed:rrf und Massnahrnen zur Per-
sonalsicherung auf nationaler Ebene, Ilern 2009.

j Vg1. Schr.veizerisches Cesundheitsobservatoriunl (Obsan), Gesundheitspersonal in der
Schiveiz Bestandesaufi.rahtne und Perspektiven bis 2020, Neuch:itel 2009.
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il. Schweizerisches Pflegeversicherungssystern
irn Überblick

A. Verfassungsrnässige Grundlagen

1. VersorgungszLtstAndigkeit

Für pflegebedürftige Personen von vorrangiger Bedeutung sind die
Versorgungssicherheit und die Absicherung gegen hohe Pfegekosten. Das Ge-
sundheitswesen, insbesondere die Versorgung der Bevölkerung, füllt tra-
ditionsgemäss in die Kompetenz der Kantone. Die Bundesverfassung hält
lediglich in Art. 41 Abs. 1 lit. b fest, dass sich Bund und Kantone in Er-
gänzung zu persönlicherVerantwortung und privater Initiative dafiir ein-
zusetzen haben, dass jede Person die für ihre Cesundheit nottuendige P-flege

erhält. Bei dieser Bestimmung handelt es sich nach dem klaren'Wortlaut
und ihrer systematischen Stellung weder um eine Kompetenznorm6 noch
um ein soziales GrundrechtT.

2. Finanzierungszuständigkeit

Die Bundesverfassung weist dem Bund verschiedeneTeilkompetenzen
zur Regelung des Sozialversicherungsrechts zu.8 Die sozialversicherungs-
rechtlichen Kompetenzen des Bundes bestehen namentlich in Bezug auf
die sozialen Risiken Alter und Invaliditäte sowie Krankheit und Unfalll0.
Der Bund verfügt allerdings nicht über eine umfassende Bundeskompe-
tenz zLtr Regelung des Sozialversicherungsrechts schlechthin. Die Kan-
tone sind entweder gestützt aufArt.3 B! eine besondereVerfassungsbe-
stimnunglr oder eine vom Bund an sie delegierte Kompetenzl2 ebenfalls
zum Erlass sozialversicherungsrechtlicher Normen berechtigt.

Pfl e gebedürftigkeit wird in den sozialversicherungsrechtlichen Kom-
petenznormen nicht als ein selbstständiger Anknüpfungsbegriff verwen-
det, weist aber mannigfaltige Gemeinsamkeiten mit anderen von der

" Vgl. Art. '11 Abs. 3 BV
7 Vgl.Art.'{1 Abs.'1 BV.
8 Siehe z.B. Art. 59 Abs. 5 IIV und Art. 112 ff. BV
e Vgl. Art

ro Vgl.Art
12 f.BV
17 BV.

'1 Vgl.Art. 11,1 Abs.,lBVundArt
12 Vgl. z.B.Art. 111 Abs. 3 BV

115 BV
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Verfassung anerkannten Tätbeständen | 3 auf. Da Pfl egebedürftigkeit im-
mer eine Folge von Alter, Krankheit oder Unfall ist, besteht eine beson-
ders enge Verflechtung mit diesen sozialen Risiken. Entsprechend ist
der Bund primär zuständig, zu entscheiden, ob und wie die Pflegekosten
sozialversicherungsrechtlich zu decken sind.

B. Pflegeversicherungsleistungen und
Pfl egebetriebssubventionen

Der Bundesgesetzgeber hat kein eigens tändiges Bunde spJlegeuersicherungs -
gesetz verabschiedet, sondern in den einzelnen Sozialversicherungserlas-
sen unterschiedliche Pfl egeversicherungsleistungen vorgesehen. 1a Diese
lassen sich einerseits in die HilJlosenentschädigungls und andererseits in die
P-flegeentschädigungl6 unterteilen. Die Hilflosenentschädigung ist eine pau-
schalierte Geldleistung für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang
mit alltäglichen Lebensverrichtungen. Mit der Pflegeentschädigung wer-
den demgegenüber die Grund- und Behandlungspflegekosten in unter-
schiedlichem Ausmass gedeckt. Ergänzt werden diese beiden Leistungen
durch PfegehilfsmitteltT und Betreuungsgutschriftenls. Pflegebetriebe erhal-
ten zudenr Bau- und Betriebssubuentionen der Kantonele. Das Pflegesiche-
rungssystem der Schweiz zeichnet sich daher einerseits durch eine Mi-

r3 Z.ll. Alter (Art. 8 Abs. 2, 41 Abs. 2 und 111 BV), llehinclerung bzlv. Behinderte/r (Art. 8
Abs.2 uncl 108 Abs.4 BV), ßetagte/r (Art. 108 Abs.4 und 112 Abs.'l BV), Ilediirftige
(Art. 108 Abs.4 und 115 BV),Invalidität bzlv. Invalide/r (Art.'11 Abs.2, 111 und 112Abs.6
BV), Krankheit bzrv. Geisteskrankheit (Art. .11 Abs. 2, 117, 1 18 Abs. 2 lit. b, 1 19 Abs. 2 lit. c
r.rnd Art. 136 Abs. 1 BV), Unfall (Art.'11 Abs. 2 und 117 BV) sorvie Existenzbedarf (Art. 112
Abs.2 lit. b IIV uncl 10. Übereangsbestirnrnung BV).

r+ Sielre daztt z.B. LaNoorr Hanlv, Das soziale Pflegesrcherungssystenr. Eine l)arstellung
der sozialen Pflegeleistr.rngen des Bundes und der Kantone unter besonderer Berücksichti-
gung der Spital-, Heinr- und Hauspflegeleistunsen, Bern 2002.

15 Vgl. Art. .13 bn AHVG,Art. 12 ff.IVG undArt. 35 ff. IWArt. 26 i UVG undArt.37 f.
UVV sorvie Art. 20 MVG.

r" Vg1. Art. 12 1f., Art. 7 KLV und Art. 18 U\ry
r7 Srehe Ziffern 1'1.01 1'1.03 Anhang HVI.
18 Vg1. Art. 29 septies AHVG und Art. 52g ff. AHVV
l') Die Behinderteneinrichtungen rvurden bis zurn Inkrafttreten des Neuen Finanzausgleichs

attr l.Jattu:rr 2008 durch den Bund €lestützt aufArt. Trl 1'. IVG und clie Kantone subventio-
niert. Die Kantone sind nuntuehr verpflichtet, bis zurn LJanuar 201 I fiir die auf ihreni Gebiet
befindlichen Heime und Behinderteneinrichtungen eirie Versorgungs- und Subventionie-
rungsregelung zu implernentieren (vgl.Art. 10 IFEG).
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schung von Subjekt- und Objektjnanzierung und andererseits durch eine
u neinhei tli ch e Ko m p e t e n z ordnu ng aus.

III. EL alsAuffangpflegeversicherung

A. Allgemeines

Die Pflegeversicherungsleistungen von AHV/IV sowie von der Kran-
ken- und LJnfallversicherung sind nicht in allen Fällen kostendeckend.
Der Bundesgesetzgeber hat deshalb die Ergänzungsleistungen nicht nur
als existenzsicherndes Ersatzeinkonrnen, sondern auch als subsidiär an-
wendbare Pflegeversicherung ausgestaltet, die vor allern bei einem
Heimaufenthalt von besonderer Bedeutung ist. ImJahr 2009 wurden via
Ergänzungsleistungen insgesamt 2,37 Mllliarden an Heimkosten finan-
ztert.2t)

B. Anspruchsberechtigte

Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthdlt in der Schweiz ha-
benAnspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie eine Rente oder eine
Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung beziehen oder An-
spruch auf eine Invalidenrente der IV hätten, wenn sie die Mindestbei-
tragsdauer gemäss Art. 36 des Bundesgesetzes über die Invalidenversiche-
rung erdillen würden.21 Der versicherte Personenkreis unrfasst insoweit
hilßbedürftige Erwachsene22 sowie erwachsene Invaliden- und Altersrent-
ner. DerVersicherungsanspruch entsteht nicht im Zeitpunkt des Bedarß-
eintritts, sondern in AnmeldungszeitpunkP3.

20 Siehe dazu Tabelle 2.5 der El-Statistik 2009.
rr Vgl. Art. ,l Abs. 1 lit. c und d ELG.
22 Personen rnit Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben erst Anspruch ar,rf Erg:in-

zungsleistungen, wer)n sie das l8.Altersjahr vollendet haben (vg1.Art. 6 ELG).
23 Vgl.Art. 12 Abs. 1 ELG.
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C. Versicherte Leistungen

1. Llnterscheidung zwischen Heim- und Hauspfegebedürftigkeit

Die versicherten Ergänzungsleistungen bestehen einerseits in einer
jAhrlichen Ergänzungsleistung2a sowie in einer Wrgütut1g uon Krankheits- und
Behinderungskosten2s. Bei beiden Leistungen ist das Pflegerisiko mirversi-
chert, aber nicht voll gedeckt. Bei der jährlichen Ergänzungsleistung wird
zwischen Heim- und Nichtheimpflege difrerenziert. Es gilt zwar der
Crundsatz der Cleichbehandlung zwischen zu Hause betreuten und in Heirnen
wohnenden Behinderten, doch verneint das Bundesgericht in der Regel eine
Verletzung dieses Grundsatzes durch die unterschiedliche Leistungsord-
nung für Heim- und Hauspflegebedürftige.26

2. Subsidiarität gegenüber Sttzialuersicherungsleistungen

Die Ergänzungsleistr-rngen sind subsidiär zu anderen Sozialversiche-
rungsleistungen, insbesondere solchen der Kranken- und Unfallversiche-
rung27, anwendbar. Die Subsidiarität ergibt sich aus derAnrechnung sämt-
licher Einkommen, einschliesslich der Sozialversicherungsrenten28 und
des zumutbaren Resterwerbseinkommens2e, und derVergütung von an-
derweitig nicht gedeckten Krankheits- und Behinderungskosten3o. Die
Ergänzr"rngsleistungen bezwecken eine Sicherung des sozialuersicherungsrecht-
lichen Existenzmininurns3l. Dieses geht über das absolute Sozialhilfemini-
mum hinaus32.Wer Ergänzungsleistungen bezieht, ist nach der Rechtspre-
chung denn auch nicht ohneWeiteres bedürftig i. S. v. Art. 61 Abs. 1 lir. f
ATSG33.

2r Vg1.Art.3 Abs. 1 lit. a ELG.
25 Vgl. Art. 3 Abs. 1 lrt. b ELG.
2(' Vgl. Urteile EVG vonr 21.9.2001 (P 25/01) E. .1 (Übernahure ungedeckter Kosten von

Erholungsurlauben) und r''om 5. 11.2003 (P 31/03) E.3.2.1 (Ungleichbehandlung betreffend
Kabelnetzanschluss).

27 Statt vieler z.B. Urterl EVG vorn 23.1.2002 (P 72/01) E.2.
28 Vgl.Art. 11 Abs. 1 lrt. d ELG.
2'' Vgl.Art. l.la If. ELV
r(' Vgl.Art. 1,1 Abs. 1 ELG.! Vgl.Art.2 Abs. I ELC.
l2 Die :rnrechenbaren Ausgaberr von CHF 31 340. fiir einen Alleinstehenden zuzüslich

clie inArt. 10Abs.3 ELG erwähnten Ausgaben sind höher als das in den SKOS-Richtlirrien
erwähnte sozialhillerechtliche Existenzrninirnunr.

33 Ve1. Urteil BGer vonr 25.9.2008 (8C_530/2008) E.1.2.
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3. PrioritätgegenüberSozialhilfeleistungen

Die Rechtsprechung betont, dass im Rahmen der Ergänzungsleis-
tungen nicht ftr den bestmöglichen, sondern nur für einfache und zweck-
mässige Heimar-rfenthalte aufzukommen ist.3+ Die am l.Januar 201I tn
Kraft tretende Neue Pflegefinanzierung sieht nunmehr explizit vor, dass
ein Aufenthalt in einem anerkannten Pflegeheim keine So.:ialhilfeabhan-
gigkeit zur Folge haben darf.3-5 Dies gilt mutdtis mutandis auch fiir andere
anspruchsberechtige Pflegebedürftige,36 insbesondere die Hauspflege, wo-
bei diesbezüglich die Begrenzung der Vergütung von Krankheits- und
Behinderungskosten auf einen gesetzlich definierten Höchstbetrag zeigt,
dass das El-System nicht fiir alle tatsäctrlich anfallenden Auslagen eine
Deckung vorsieht.3T Im Gegensatz zur Heimpflege erteilt die Neue Pfle-
gefinanzierung den Kantone keinen expliziten Auftrag, eine Sozialhilfe-
b edaftigkeit bei Hauspfl egebedürdigkeit zu verhindern.

D. Zuständigkeit

Zuständig für die Ausrichtung und Finanzierung der Ergänzungsleis-
tungen ist derWohnsitzkanton3s. Der sozialuersicherunqsrechtlicheWohnsitz
einer Person entspricht dem ziuilrechtlichenWohnsir.z i. S. v. Art.23-26 ZGB3e.
Die Bestinurllngen des Zivilgesetzbuches definieren den VTohnsitz als
den Ort, wo sich eine Person mit der Absicht dauerndert Wrbleihens auf-
hält.10 Der einmal begründeteWohnsitz einer Person bleibt bestehen bis
zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes.al Der AuGnthalt an einem Orte
zurn Zweckdes Besuches einer Lehranstalt und die lJnterbringung einer
Person in einer Erziehungs-,Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begrün-
den keinen'Wohnsitz.+2

Ber urteildähigen Personen, die freiwillig t'hre 'Wohnung aufgeben und
in ein Heim eintreten, stellt sich mitunter die Frage, ob am Standort des

r+ Vgl. Urteil EVC vorn 21.9.2001 (P 25/01) E.'1.'l und SVR 799-5 EL Nr' 18 S.'11 E.'la.
r5 Vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG.
3('] Siehe auch Art. 7 Abs. 1 IFEG.
rT Urteil lJGer vonr 10. 8. 2009 (9C-8'l/2009) E. 4.4 und ferner tsGE 1 29 V 378 E' 1.
38 Vgl.Art. 13 undArt.21 Abs. 1 ELG.
3e Vgl.Art. 13 ATSC.
+(' Vg1.Art.23 Abs. I ZGll.
+1 Vgl. Art. 24 Abs. 1 ZGB.
+2 Vgl. Art. 26 ZGts und Art. 5 ZUG.
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Heims ein neuer'wohnsitz begründet wird. Das Bundesgericht hat vor
Inkrafttreten des geltenden ELG erwogen, dass eine urteils*ihige mün-
dige Person, die sich aus freien Stücken, d.h. freiwillig und selbsrbesrinrmr,
zu einemAnstaltsaufenthalt unbeschränkter Dauer entschliesst und über-
dies die Anstalt und den AuGnthaltsort frei wählt, einen neuen wohnsitz
begründet.a3 Art.21Abs.2 ELG sieht nunmehr explizit vor, dass derAuf-
enthalt in einem Heim, einem Spital oder einer andern Anstalt und die
behördliche oder vormundschaftliche Versorgung einer mündigen oder
entmündigten Person in Fanrilienpflege keine neue Zuständigkeit be-
gründen.

Besonderheiten gelten, wenn ein pflegebedürftiger Ehegatte in eine
ausserkantonale Einrichtung eintritt und der andere Ehegatte den bishe-
rigen ehelichen wohnsitz aufgibt und ebenfalls in einem anderen Kan-
ton wohnsitz begründet. Für den ersren Ehegamen bleibt der bisherige'wohnsitzkanton zuständig. Entsprechend gelten die Bestimmungen des
bisherigen wohn- und nicht des Aufenthaltskantons.aa Für den anderen
Ehegatten wird dessen neuer'Wohnsitzkanton zuständig.+5

IV. JährlicheErgänzungsleistung von pflegebedürftigen

A. HauspflegebedürftigeVersicherte

1. Crundsatz der kollektiuen Berechnung

Die jährliche Ergänzungsleistung wird bei Alleinstehenden individr-rell
berechnet und entspricht dem Betrag, um den die anerkannten Ausga-
ben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen.a6 ls[g derversicherte in
einem Paar- oder Familienhaushalt, erfolgt eine Gesamtberechnung, in
lvelche die anerkannten Ausgaben und Einnahmen aller Mitglieder des
fraglichen Haushalts miteinbezogen werden.+7 Bei pflegebedüraigen
versicherten , die zu Hause betreut und gepJlegt werden, sind die allgemeinen
Berechnungsgrundsätze anwendbar. Diese gelten auch für personen, die
sich nicht dauernd oder zumindest nicht längere Zeit iu einem Heim aufhal-

+r Siehe llGE l3-l V 309 E. 3.1 und lerner BGE I0SV 22 E. 2 und 3.
aa Vsl. Rz. 1026.2, 1026.,1 und 2017.2WELsorvie BGE 132 V 7lE. 2 4
15 Vgl. Rz. 1026.8 WEL.
16 Vg1.Art.9 Abs. 1 ELG.
+7 Vgl.Art. 9 Abs. 2 ELG.
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ten.a8 Kein dauernder Heimaufenthalt liegt vor, wenn der Versicherte
sich weniger als ein Jahr in einem Heim aufgehalten hat,le oder vor
Ablauf dieser Jahresfrist eine Rückkehr nach Hause noch möglich ist,
weil z.B. die bisherige'Wohnung noch beibehalten wird.50

2. AnrechenbareAusgaben

i. Allgemeine Ausgaben

Die allgemein anerkannten Ausgaben umfassen:
den Betrag fiir den allgemeinen Lebensbedarf,sr
den Mietzinss2 einers3\Irohnungsa und die damit zusammenhängenden
Nebenkosten,5s
Gewinnungskosten bis zur Höhe des Bruttoerwerbseinkommens,56

+8 Vgl.Art. 10Abs. 1 ELG
+e Vgl. IIGE 129 V 378 E. 3.1.
s0 Vgl. Urteil BGer vom 10.8.2009 (9C_81/2009) E..+.1.
51 Vg1.Art. l0 Abs. 1 lit. a ELG. Die Kosten liir die Neuanschaffung von Mobrliar ocler Klei-

dern sind aus dem Betrag fiir den ellsenreinen Lebensbedarfzu entnehnren. Dabei ist irrele-
vant, warun die Neuenschaffunq notrvendis ist. Einziee Ausnahnre bilden krankheitsbedingte
Anschafftrrrgskosten (vg1. Urteil EVG vorn 2.3.2005 lP 72/031E.5).

5r Bei entgeltlichemAufenthalt bei Dritten - aLlsgenornrnen naheVerwandte und Heime -.
wenn der auf die Miete entfallende Kostenanteil nicht bekannt ist. ist ein Drittel der Pen-
sionskosten als Mietzins (inklusive Nebenkosten) zu berücksichtigen (vgl. urteil EVG vonr
23.L2003 [P 5610i] 8.3.2.1 und E.3.2.2 [offengelassen, ob die nicht qedecktenAufent-
haltskosterr als Krankheits- und llehinclerungskosten zu vergüten sind]).

'l Die Mietkosten einer Zr.veitrvohnung bzw. vorr zusätzlich senrieteten Räunren sind zr-r

berücksichtigen,u,-enn diese für denVersicherten aus beruflichen oder gesundheitlichen Griin-
den urrerrtbehrlich ist (vgl. Urteil EVG vonr 2.3.2005 IP 72/03) E. 4.2). Siehe z.B. Urteile
EVG vorn 19.9. 1995 (P 10/95) (Miete eines Malerateliers), vonr 29.6.2001 (P 15/ol
(offengelassen fur Miete einer Garage zrvecks Lagerung von fur Abr.vartstätigkeit berrötigrern
Werkzeug) und vorn 30. 11.200.1 (P 16103) (verneint fiir Kosten der Einlageruns von \1ö-
beln, rvelche seitJahren in einer kleinen'Wohnung nicht Platz finden).

5+ A1s W'ohnung eilt auch ein bewohnter'Wohnr,vagen nebst Abstellplatz sorvie tlie Ernsrcl
Iungskostcn fiir Möbcl rv.ihrcnd eirrcr Übergrrrgsph.rre vorr rvcniqcn Mon.rrcrr. hi. <irrr ':.-
eignete Wohnung genrietet .nverden kann (vgl. Urteil EVG vorn 2.3.2005 [P 72,1.]l E -+.-i

5s Vg1.Art. 10Abs. 1 lit.b ELG. Radio- uncl Fernsehenrpfangsgebühren sos'ic Krt,cl:;::r-
sehgebübren stellen nicht Mietzinsausgaben dar. Anznrechnen sind nur clie Kosren iiir i:::
Kabelnetzanschluss.'Wird derVersicherte vom Betreiber nicht von den Krbeltinischget'i::r:::..
befreit, können diese nicht als Nebenkosten beri-icksrchtis s'erclen (vsl. Urtcrlc EVfi r'..::r
29.10.2004 [P 36101] E. 1.2.2 und 2 sor'vie vorn 5. 11.2003 [P 3-1,'031 E. ].1 unrl .r

56 Vgl. Art. 10 Abs. 3 lit. a ELG.
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Gebäudeunterhaltskosten und Hypothekarzinse bis zur Höhe des
Bruttoertrages der Liegenschaft,5T

- Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes unterAusschluss der
Prämien fiir die Krankenversicherung,ss
ein jährlicher Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegever-
sicherungse und
geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträ ge. r,o

ii. BehinderungsbedingteWohnungskosren

Bei den'wohnungskosten können behinderungsbe dingte Au slagen bis rna-
ximal CHF 3600.- für die Miete einer rollstuhlgängigen'Wohnung zu-
sätzlich zumjährlichen Maximalbetrag berücksichtigt 1rys1dsn.61 Bewohnt
der pflegebedtirtige Versicherte eine eigene Wohnung oder ein Eigen-
heim, können behinderungsbedingte Investitionen, z.B. für den Einbau
und Betrieb eines Treppenlifts, als Gebäudeunterhaltskosten bis zum
steuerlichen Maximalbetrag angerechnet werden, sofern sie nicht als werter-
haltend zu qualifizielsl 511d.62 Da behinderungsbedingte Gebäudeunter-
haltskosten steuerlich voll in Abzug gebracht werden können, stellt sich
die Frage, ob der für Mieter geltende Maximalbetrag aus Gründen der
Gleichbehandlung trotz Art. 16 ELV ebenfalls gilt.

57 Vgl. Art. 10 Abs. 3 lit. b ELG.
53 Vgl.Art. 10 Abs.3 lit. c ELG
ie Vgl.Art. 10Abs.3lit. d ELG. Der Pauschalbetras hat der kar.rtonalen bezieliungsrveise

resionalelt l)urchschnittsprämie fiir die obligatorische Krankenpllegeversicherr-rng (inkl.
Unfalldeckung) zu entsprechen;

('o Vsl. Art. 10 Abs. 3 lit. e ELG.
t'l Vgl.Art. 10 lit. b Litr.3 ELG.
62 SieheArt. 16 ELV und Zilfer 4.3.9 des Kreisschreibens Nr. l1 oAbzugvon Krankheits-

und unfällkosten solvie von behinderungsbedingten Kosren vonr 31.08.2005) der Eidge-
nössischen Steuerverwaltun o
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3. AnrechenbdreEinnahmen

i. Allgeneines

Die allgemein anrechenbaren Einnahmen unrfassen:
zwei l)rittel der Er-werbseinkünfte in Geld oder Naturalien,63
Einkünfte aus beweglichem und unbeweglichemVermögen,6a
ein Fünfzehntel bzw. Zehntel bei Altersrentnern desVermögens,6s
Renten, Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, einschliess-
lich der Renten und Täggelder der AHV und der I!,r'r'
Leistun gen aus Verpfründungsvertrag und ähnlichen Vereinbarun gen,67
Familienzulagen,r'8
Einkünfte undVermögenswerte, auf die verzichtet worden ist,6e und
farnilienrechtliche lJnterhaltsbeiträge. 70

Nicht als Einnahmen angerechnet werdenVerwandtenunterstützungen
i. S. v. Art. 328 tr. ZGB, (Jntersttitzungen der öfrentlichen Sozialhilfe,
öffentliche oder private Leistungen mit ausgesprochenem Fürsorge-
charakter, HilJlosene ntscltädigungen der Sozialuersicherungen und Stipendien
und andere Ausbildungsbeihillen.T 1

ii. LeistungenausVerpfründungsvertrag

Versicherten, die als Pfrundnehmer vollen Lebensunterhalt und Pflege
beanspruchen können, wird keine Ergänzungsleistung ausgerichtet, es sei
denn, es werde der Nachweis erbracht, dass der Pfrundgeber die geschul-
dete Leistung nicht zu erbringen vermag oder der geleistete Lebens-
unterhalt nach den ortsüblichen WrhAltnissen dls besonders bescheidenT2 zu

6r Vg1.Art. 11 Abs. .1 lit. a ELG. Eine Anrechnung erfolgt, sofern und sorveit das Errverbs-
einkotntnen bei alleinstehenden Personenjährlich 1000 Franken und bei Ehepaaren uncl Per-
sonetr nrit rentenberechtigten'Waisen oder nrit Kindern, die einen Anspruch auf eine Kinder-
rente der AHV oder IV begründen, 1 500 Franken übersteigt.

r'r Vsl. Art. 11 Abs. 1 lit. b ELG.
65 Vgl.Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG.
('(' Vgl. Art. 11 Abs. I 1it. d ELG.
i,7 V€i1. Art. 1 1 Abs. 1 lit. e ELG.
68 Vg1. Art. 11 Abs. 1 lit. f ELG.
("' Vgl. Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG.
7(' Vgl. Art. 11 Abs. 1 lit. h ELG.
71 Vgl. Art. 11 Abs. 3 ELG.
7r Siehe dazu R2.2065 ff.WEL.
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betrachten ist.73 Stehen die Leistungen des Pfrundgebers in einem qferz-
sichtlichen Missverhiiltnis zu der Leistung des Pfründers, so sind diesem die
demWert des abgetretenenVermögens entsprechenden Gegenleistungen
anzurechnen.T4

Diese Grundsätze gelten auch für uerpfründungsähnliche Wrhältnisse7s.
Die dem Pfrundnehmer zugesicherten Leistungen sind diesem auch dann
als Einkommen anzurechnen, wenn sie im Vermögensabtretungsvertrag
oder in einer verpfründungsähnlichenVereinbarung nicht als solche, son-
dern z.B. als Verwandtenunterstützung bezeichnet werden.7" Leistungen
für den Lebensunterhalt, die Mitgliedern religiöser oder wohltätiger Ge-
meinschaften gemäss Vertrag, Statuten, Ordensregeln als Gegenleistung
fiir die zugunsten der Gerneinschaft geleistete Arbeit oder fiir einge-
brachtes Gut gewährt werden, sind als Leistungen aus verpfründungsähn-
lichen Vereinbarungen zu betrachten und ebenfalls anzurechnen.TT Bei
pfegeb e düftigen Ordens angehörige n sieht das einschlägige Kreisschreiben
eine vereinfachte Berechnlrng vor, wenn die Pflege in einer zum Orden
gehörenden Institution erfolgt.Ts

iii. Vermögensverzehr

a. Allgemeines
Nach denr Crundsatz der anteilmässigen Anrechnung des lrlettovermögens7')

müssen sich Altersrentner r,/to und die anderen Versicherten %; des über
CHF 25 000.- (Alleinstehende)bzw. CHF 40000.- (Ehegatten)liegen-
den Vermögens anrechnen lassen. Mit Inkrafttreten der Neuen Pflege-
finanzierung am 1. Januar 2011 werden diese Vermögensfreigrenzen auJ
CHF 37 500.- (Alleinstehende) bzw. CHF 60000.- (Ehegattenl erhöht.8o

b. Inselbstbewohntes'WohneigentuminvestiertesEigenkapital
Besonderheiten gelten, wenn der pflegebedürftige Versicherte ein

Eigenheim bewohnt, das sich in seinem Eigentum oder demjenigen des

7r Vgl.Art. 13Abs. i ELV
7a Ve1. Art. 13 Abs. 2 ELV und ZAK 1981, 235 f
15 Ve1.Art. 13 Abs.3 ELV
7" Siehe ZAK 1967.502.
1,- Vgl.ZAK 1974,305 |und 1967, 190.
78 Siehe R2..1022 1{.WEL.
7'r Vgl. Art. 11 Abs. I lit. c ELG.
8(' Vgl. Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG.
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Ehegatten befindet. Die fiir in selbstbewohntes Wohneigentum inuestiertes
Eigenkapital bisher geltende Vermögensfreigrenze von CHF 1.1.2500.-
wird rnit Inkrafttreten der neuen Pflegefinanzierung am l.Januar 20Il
auf CHF 300 000.- erhöht, wenn ein Ehepaar bzw. ein Ehegatte Eigen-
tümer einer selbstbewohnten Liegenschaft und ein Ehegatte Bezüger
einer Hilflosenentschädigung der AHV, IV, Unfallversicherung oder
Militärversicherung ist.8 r

B. Heirnpflegebedürftige Versicherte

1. AruuendungbesondererBerechnungsgrundsiitze

Das El-Leistungssystem unterscheidet, ob sich derVersicherte in Spi-
tal- bzw. Heimpflege befindet oder zu Hause betreut und gepflegt wird.82
Für die HeimpJlcge gelten verschiedene Ausnahmen:

getrennte Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung bei Ehegat-
ten, von denen einer oder beide in einem Heim leben;83
die anrechenbaren Ausgaben bei HeimauGnthalt bestehen in den per-
sönlichen Ausgaben und einer (maximalen) Heimtaxes+ anstelle des
Betrages fiir den allgemeinen Lebensbedarf und die Mietzinskosten;8s
kantonalerVorbehalt eines höheren Vermögensverzehrs;86
rückr.virkende Anspruchsberechtigung, wenn die Anmeldung späte-
stens innerhalb von sechs Monaten seit dem Heimeintritt erfolgt;87

- Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der sonst durch die Kan-
tone zu tragenden Ergänzungsleistungen.ss
Als Heim gilt jede Einrichtung, die von einem Kanton als Heim an-

erkannt wird oder über eine kantonale Betriebsbewilligung verfiigt.se Hat

8r Vgl. Art. 11 Abs. 1 bis lit. b nELG.
8rSiehez.B.Art.9Abs.3,Art. 10Abs. l und2,Art. 11Abs.2,Art. 12Abs.2,Art. 13Abs.2

und Art. l.l Abs. 3 ELG.
83 Vgl. Art. 9 Abs. 3 ELG r.rnd Art. 1a ff. ELV
8r Vgl.Art. 10 Abs.2 ELG.
85 DieinArt. 10Abs.3ELGenvähntenanrechenbarenAusgabengeltenatrchfiirHeinipfle-

gebedürftige.
E(' Vgl. Art. 11 Abs. 2 ELG.
87 Vg1. Art. 12 Abs. 2 ELG.
88 Vgl. Art. 13 Abs. 2 ELG.
8') VEil.Art.25aAbs. l ELV.SiehefernerljrteileEVGvorl 15.10.2001 (P2-+/00) E.3auncl

vorn 11.7.2001 (P 4ttl99) E. 3:r.
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die IV-Stelle den Versicherten im Zusamm.enhang mit der Gewährung
einer Hilflosenentschädigung als Heimbewohner i.S.v. Art. 42'- Abs'2
IVG eingestuft, so gilt diese Einstufung auch fiir den Anspruch auf Er-
gänzungsleistungen.e0 Der Aufenthalt in einer Wohngemeinschaft ist ein
begleitetes und nicht ein einem Heimaufenthalt gleichzustellendes 6e-

treutes Wohnen.el

2. AnrechenbareAusgaben

i. Tagestaxe

Beim Heimbewohner wird anstelle des Mietzinses eine Tagestaxe be-
rücksichtigt.e2 Die Kantone können eine obergrenze bei den anrechen-
baren tgestaxen vorsehen.el Bislang war es den Kantonen nicht unter-
sagt, Tagestaxen vorzusehen, die den Versicherten zllnl Bezug von
Sozialhilfeleistungen zwangen. Ab 1. Januar 21-)l 1 müssen die anrechen-
baren Tagestaxen von Bundesrechts \\'egett so hoch sein, dass der Ver-
sicherte nicht sozialhilGbedürftis u'ird.'r+

ii. Persönliche Auslagen

Bei den Ausgaben wird anstelle des Betrags für den allgemeinen Le-
bensbedarf ein Betrag fiir persönlicheAuslagen berücksichtigt.es Die Kan-
tone legen den Betrag fest, rvelcher der im Heim oder Spital lebenden
Person fiir persönlicheAuslagen zurVerfügung stehen soll.e6 ImJaht 2009
variierten die monatlichen Beträge für persönliche Auslagen zwischen
cHF 190.- (TI) und cHF 520.- (SG).nt Der Betrag fiir die persönlichen

"' Vgl. Art. 25a Abs. 2 ELV
'I Vgl. Urteil EVG vom 23. 1.2003 G) 56101) E. 3.2.
I Vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG.
I Vgl. Art. 1 0 Abs. 2 lit. a ELG. Siehe zurn Zweck dieses kantonalenVorbehalts Urteil EVG

.. o,rr I i. 9 l()0+ (p 2a/01) E..1.-l uld lerncr die Übersicht über die inr Jahr 2009 geltenden
T-re1. in: \lirteilungen vom 10.6.2009 an die AHV-Atxgleichskassen und El-Durchfüh-
:.::r jii:.'l1aI) ).,1r. 251.

- \ :.. -\rt. 1t t Abs. 2 nELCl.
' \-:-. .\rt. 1' r -\bs. I lit. b ELG.
\':,..\:r. 1, -\bs. I lit b ELCI.
!:-:_.' \1:r::rlunsen \.onr 1().6.2(109 an die AHV-Ausgleichskassen und El-Durchfüh-

- \T t
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Auslagen unfasst nicht nur das Taschengeld, sondern auch weitere Aus-
gaben, z. B. Kleider,Toilettenartikel, Zeitungen, Steuern usw.

Hält sich eine im Heim lebende Person, z.B. bei'Werkstätten, nicht alle
Tage im Heim auf und werden dieseTage vom Heim nicht in Rechnr-rng
gestellt, so kann pro nicht im Heim verbrachter Tag t/zo des monatlichen
Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG als persön-
liche Auslage berücksichtigt werden. Dieser Betrag berücksichtigt u.a.
auch die Kosten für Verpflegung und lJnterkunft, sodass kein Mietzins
als Ausgabe angerechnet werden kann. Das einschlägige Kreisschreiben
lässt auch die Möglichkeit zu, dass dasWohnheim fiir 365Täge Rechnung
stellt und der versicherten Person einen Pauschalbetrag ftr die Täge, die
nicht im Heim verbracht werden, vergütet.

iii. Innereheliche Aufteilung

Bei Ehepaaren, von denen mindestens ein Ehegatte in einem Heim
oder Spital lebt, werden die anerkannten Ausgaben demjenigen Ehegat-
ten zugerechnet, den sie betreffen.e8 Betrifrt eine Ausgabe beide Ehegat-
ten, so wird sie je hälftig angerechnet. Für den Ehegatten, der nicht im
Heim oder Spital lebt, werden die Mietzinsausgaben fiir Alleinstehende
berücksichtigt.ee

3. Anrechenbare Einnahmen

i. AusnahmsweiseAnrechnungderHilflosenentschädigung

Sind in dertgestaxe eines Heims oder Spitals auch die KostenJiir die
P-flege einer hilflosen Person enthalten, so wird die Hilflosenentschädi-
gung der AHV IV Militär- oder Unfallversicherung als Einnahme ange-
1s6[1191.1tx)

ii. Vermögensverzehr

Die Erhöhung der für in selbstbewohntesWohneigentum investiertes
Eigenkapital geltenden Verrnögensfreigrenze von derzeit CHF 112 500.-
auf neu CHF 300 000.- gilt auch dann, wenn der Ehegatte des sich in

e8 Vgl.Art. 1c Abs. 1 ELV

"e Vg1. Art. 1c Abs. 1 ELV
l"" Vg1.Art. 15b ELV
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Heimpflege befindlichenVersicherten die Liegenschaft bewohnt. 101 Die
Kantone können denVermögensverzehr auf höchstens einen Fünftel er-
höhen, wenn derVersicherte oder beide Ehegatten sich in einem Heim
aufhalten.r02 Das Heraußetzungsrecht gilt dann nicht,wenn nur einer der
Ehegatten im Heim oder Spital lebt.103

iii. Innereheliche Aufteilung

Bei Ehepaaren, von denen nrindestens ein Ehegatte in einem Heim
oder Spital lebt, werden die anrechenbaren Einnahmen (einschliesslich
des Vermögensverzehrs) der beiden Ehegatten zusamnengerechnet und
derTotalbetrag ansctrliessend hälftig auf die Ehegatten aufgeteilt.Von die-
ser Hälfte werden die hälftigen Freibeträge fiir Ehepaare in Abzug
gebracht. 10a Von der Zusamrnenrechnung und hälftigen Aufteilung aus-
genommen sind Leistungen der Kranken- und Unfallversicherung an den
Heim- oder Spitalaufenthalt, die Hilflosenentschädigung, sofern ausnahms-
weise anrechenbar, und der Eigennrietwert der von einem Ehegatten be-
wohnten Liegenschaft. Diese Einnahmen werden demjenigen Ehegatten
zugerechnet, den sie betreffen.10s

V. Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten

A. urnfassende Neuregelung irn Rahrnen des NFA

1. Allgemeincs

Das EDJ hat gestützt aufArt. 19 ELV an29.Dezember 1997 dieVer-
ordnung über die Wrgiituttg uon Krankheits- und Behinderungskosten bei den
Ergänzungsleistungen (ELKV) erlassen, welche am l.Januar 1998 in Kraft
getreten ist. Die ELKV sah vor, dass den Bezügern einer jährlichen Er-
gänzungsleistung allsgewiesene Krankheits- und Behinderungs-106 sowie
Hilßnrittelkosten erstattet bzw. die in der Hilßmittelliste der ELKV vor-

1,'r vgl. Art. 1 1 Abs. 1bi\ lit. a nELG.
r"2 Vgl.Art. 1t Abs.2 ELG.
1"r Vg1. Art. 1b Abs. 3 ELV.
1"+ Vgl.Art. 1b Abs. 1 und 2 ELV.
1"5 Vgl.Art. 1b Abs.4 Lrnd 5 ELV
1"6 Vgl. Art. 6 IL aELKV
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gesehenen Hilßmittel leihweise abgegeben werden.i0T Die pflegekosten
wurden gemäss Artikel 13 (Kosten ftr Hilfe, pflege und Betrer-rung zu
Hause) und Artikel 14 (Kosten ftr Hilß, pflege .rnl B.tr".rung von Be-
hinderten inTägesstrukturen) der ELKV übernommen. Mit Inirafttreten
der 4. IV-Revision am l.Januar 2004 wurde auch die ELKV abgeändert
und zugunsten derversicherten neu Artikel 13a und Artikel 13b ELKV
eingefiih16. tits

2. Celtung der ELKV bis zum 3L 12.2010
Die Ergänzungsleistungen haben durch den am l.Januar 200g in Kraft

getretenen neuen Finanzausgleichl0e eine umfassende Neuregelung er-
fahren. Gemäss den nunmehr geltenden Bestimmung.n -.rdä die ver-
gütbaren Krankheits- und Behinderungskosten irn Rahmen bundesrecht-
licher vorgabenlr') durch die Kantone bezeichnet.ill Die bisherige
bundesrechtliche Regelung (Art. 3 bis 18 ELKV) gilt bis zum 31. De-
zember 2010, sofern und soweit die Kantone keine diesbezüglichen Nor-
men erlassen haben.r12

Mitwirku'g ab 1.Januar 20r1sind die Kantone im Rahnren der bun-
desrechtlichenvorgaben frei, die ersatzfühigen Kosten und die zu erset-
z-enden Höchstbeträge zu bestimmen. 1* Sie sind insbesondere berechtigt,
die Kostenvergürung auf im Rahmen einer wirtschaftlichen und zweck-
mässigen Leistunsserbringung erforderliche Ausgaben zu beschränken.
Die pro Kalenderjahr vergüteten Krankheirs- und Behinderungskosten
sind dem BSV zu melden.l11 Die ELKV wird unter den vorerwähnten
Bedingungen nach dem l.Januar 2011 weiterhin fiir Sachverhalte an-
wendbar sein, die sich vor dem 31. Dezember 2010 ver-wirklicht haben.1r5

1('7 Vql.Art. 16 ff. aELKV und Anhang aELKV
rr)3 Siehe dazuL,.rzrt GrrNrnrn/ANIERMATT cnnrsropn, vereütu'g vo' Hilfe, pflege

und Betreuuns dr-rrch die Ergänzu.gsleistungen, i': cHSS 200gl5, 2s4 1i-.
1')e Siehe l3undesgesetz vonr 6. C)ktober 2006 über clie Schaffung von Erlassen zur Neu-

gestaltung des Finanzausgleichs und cler Aufgabenteilung zrvischen Bund uncl Kantone'
(AS 2007, s77e).

rri) Vgl. Art. 1.1 Abs. I und 3 ELG.
1r1 Vgl.Art. 1"1 Abs. 2 ELG.
rrr Vgl.Art.3,+ ELG.
r13 Vgl. Art. 1'1 Abs. 2 und 3 ELG.
11r Vgl.Art.28a Abs. I ELV
r15 Siehe Urteil BGer vonr 10.8.2009 (gC_81/2009) E.2.1.
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Grundsätze des Kostenersatzes

1. Anspruchsberechtigung

Die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten kann von
B e z äger n ei n er j ährlich e n E rgän z urrgsleß t ung b eansprucht werden. l 1 6 Auch
Heimbewohner sind jährlich bis zu einem Betrag von CHF 6000.- an-
spruchsberechtigt.llT Versicherte, die aufgrund eines Einnahmenüber-
schusses keinen Anspruch auf eine jährliche Ergänzungsleistung haben,
im Ubrigen aber alle Anspruchsvoraussetzungen zunl Bezug einer jähr-
lichen Ergänzungsleistung erfiillen, haben Anspruch auf die Vergütung
der Krankheits- und Behinderungskosten, die den Einnahmenüberschuss
übersteigen.118

2. Ersatzfähige Kttsten

i. Allgemeines

Die Kantone haben von Bundesrechts wegen folgende Kosten zu ver-
güten: 11e

Kosten ftir zahnarztliche B ehandlung,
Kosten für Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause sowie inTägesstruk-
turen,
Kosten für ärztlich angeordnete Bade- und Erholungskuren,
Diätkosten,
Kosten {iir Transporte zur nächstgelegenen Behandlungsstelle,
Hilßmittel und
die Kostenbeteiligung nach Artikel 64 KVG.
Diese Aufzätrlung war in der bis zutn 31.. Dezember 2007 geltenden

Regelung abschliessend und ist es auch de lege 126x. 12t) Die Kantone sind

trt' Vql.Art. l.lAbs. 1 ELG.
117 Vgl.Art. 1'l Abs.31it. b ELG. Die zusätzlichen Mehrkosten fiir den vorübergel.renden

Aufenthalt eines Heintbewohners in einer ancleren Pflese- und Betreuungsstätte während
der betriebsferienbedingten Schliessung seines angestanunten Heimes sind weder unter denr
Titel nErholungskuren, (Art. 11 ELKV) noch:r1s nBadekuren> (Art. 12 ELKV) oder als
uKosten für Hilfe, l']flege uncl lletreuuns von Behinderten inTäg;esstruktureno (Art. 1.1 ELKV)
zu vergäten (vg1. BGE 129 V 378 E. 3).

118 Vgl. Art. 1,1 Abs. 6 ELG.
r1e Vgl.Art. 1,1 Abs. 1 ELG.
1ro Vgl. Urteil BGer vonr 10.8.2009 (9C_84/2009) E. 4.'+.
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aber berechtigt,Art und lJmfang der ersatzflihigen Kosten innerhalb der
vorerwähnten Kostenkategorien zu bestimmen, I 21 und können freiwillig
andere Kostenkategorien in kantonalen Recht vorsehen.

ii. Betreuungs- und Pflegekosten

Betreuungs- und Pflegekosten waren nach Massgabe von Art. 13 ff.
ELKV bis Ende 2010 wie folgt vergütbar:

Art. 13 Abs. 1 bis 4 ELKV regelte dieVergütung von Hilfe, Pflege und
Betreuung, welche durch anerkannte (Spitex-)Organisationen zweck-
mässi g und wirtschaftlich erbracht werden. 1 22

Art. 13 Abs. 6 r-rnd 7 ELKV regelte dieVergütung von Hilfe und Be-
treuung im Haushalt, z.B. Kochen, Reinigen etc.,l23 die nicht von ei-
ner anerkannten Spitex-Organisation erbracht werden, sondern von
einer Person ausserhalb des Haushalts. Für die Inanspruchnahme sol-
cher Leistungen besteht eine Höchstgrenze von 4800 Franken pro
Kalende{ahr.

- Art. 13a ELKV regelte dieVergütung von Kosren ftir direkt angestelltes
Pflegepersonal. Voraussetzung isr eine Hilflosigkeit mittleren oder
schweren Grades und eine Unmöglichkeit des Beizugs einer öffent-
lichen Spitex-Organisation, was von der zuständigen kantonalen Stelle
festgestellt rvird.

- Art. 13a ELKV regelte die Vergütung von Einkommensausf?illenl2a
pflegender Fanrilienangehöriger. 125

12r Vel.Art. 1-lAbs.2 ELG.
r22 Siehe Urteil BGer votn 26.3.2010 (9C-618/2009) E. 3 ftetreffend nächtliche Salben-

applikation durch Spitex).
l2-3 Keine hausrvirtschaftliche HilG ist eine irn Rahnren einer sozialpldaeosischen Fanrili-

enbetreuung geleistete Erziehuneshilfe (vgl. Urteil EVG vorrr 20.12.2001 [P 191031 E..1.5).
rr+ Die Frage, ob und allenfalls in lvelchemAusnrass die Farnilienancehörige ohne die Pfleee

einer Erwerbstätigkeit nachgeganserr rväre, ist rnit l{ücksicht auf clie persön1ichen, f.irniliären,
r'vrrtschafthchen und sozialen Verhältnisse unter Berücksichtigung des Umfangs der zu leis-
terrderr Pflege zu beurteilen (vgl. Urteil llGer vom L1.2.2009 l8C_773/20081 E.5.2).
Praxisgenrlss kann unter lJmständen bereits eine Enverbseinbusse von 10'% als erheblich be-
trachtet rverden; ein Auslall von lediglich fiinfArbeitstagen begründet aber keine d:ruernde
Enverbseinbtrsse (vgl. Urteil llGer vom 25.1.2007 [P 18/061 E. .l und SVR 1998 EL Nr. 10
S. 25). Die Annahrne eitrer Erwerbseinbusse gestützt auf statistische'Werte ist nrit denr LJnter-
suchurrgsgrundsatz nicht vereinbar (vel. Urteil llGer vom 23 .1,1.2007 l8C_227 /2007] E.1.3).

125 Kosten von Entlastungsaufenthalten desVersicl.rerten zugunsten von Angehörigen sind
ebenfalls vergüturrgsfähig, lvenn der Aufenthalt in einern Heinr oder Spital oder in Tagesstruk-
turen erfolgt (vgl. Urteil BGer vonr 10.8.2009 [9C_84/20091 E.4.,1).Altfüüige Kosten-



Art. 14 ELKV regelte dievergürung von Kosten fiir Hilfe, Pflege und Be-
treuung in Tägesstrukturen. I 26

3. Ersatz ausgewiesener Kosten

Zu entschädigen sind die ausgewiesenen, im laufenden Jahr entstan-

denen Kostenl27. Die Kantone können in Rechnung gestellte Kosten'
welche noch nicht bezahlt sind, direkt dem Rechnungssteller vergüten,128

bzw. rückwirkend zu gewährende Vergütungen der bevorschussenden
Sozialhilfebehörde auszahlen. 12e Krankheits- und Behinderungskosten
werden vergütet, wenn dievergütung innert 15 Monaten nach Rech-
nungsstell'ig geltend gemacht wird und die Kosten in einem Zeitab'
,.hiitt errtst"nden sinJ, während dem die antragstellende Person die
Anspruchsvoraussetzungen (Art. 4-6 ELG) erfiillte'130

im Auslancl entstandene Kosten sind ausnahmsweise zu vergüten' wenn
sie während eines Auslandaufenthaltes notwendig werden oder wenn die

medizinisch indizierten Massnahmen nur imAusland durchgefuhrt werden
können.13l KeineVergütung er{olgt fiir im Ausland entstandene Kosten
fiir Badekuren und Rekonvaleszenzaufenthalte. 132 Die Kantone können
ab l.Januar 2011 zwecks Sicherstellung einer wirtschaftlichen und zweck-

-ässigen Leistungserbringung die Vergütung von im Ausland entstan-

derren Kosten weiter eirlschränken, müssen aber den bundesrechtlichen
Grundsatz derAustauschbefugnis beachten. Nach derAuffassung des Bun-
desgerichts gilt der Grundsatz der Austauschbefugnis im Anwendungs-
b..ei.h der Ergänzungsleistungen analog demjenigen im Krankenver-
si.cherungsrecht.l3l
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besretrzuns bei einenr Daueraufenthalt in einenl Heirl oder Spital ge1te1 auch fiir vorüber-

g.il.rr.l. ,f,.iG,tt1t.lt. (vgl. Urteil BGer vom 21 '9 2()01 IP 25/01] E' 3 und '{)'-',,,6rs. 
1.+ ELKV bezieht sich auf Tagesstrukturen, nicht jecloch auf Heimkosten (vg1'

tsGE 129 V 378 E. 3.3 und urteil BGer vorn 10. 8.2009 [9C-81/20091 E. 1.1).
rr- Vgl.Art. 1'l Abs. 1 ELG.
r} Vgl.Art. 1-l Abs.7 ELG'
t:r E.- ygrst- rst nicht gegen <hs Gebot iler sachlicherl Kongruenz, lvenn die I)rittauszahlung

von nacl.rträglich genr:iss ELG vergäteten Krankheitskosten nicht in einer separaten Krank-
heitskosterncrtiiguntl sonclern i,,iRahnett eil.rerVerfiigung betrefferld Nachzahlune jähr-

licher Ergänztrnssleistunsen anseordnet rvird (BGE 132 V 1I3 E' 3'2''+)'
1r,, Vgl.A.t. 15 ELG.
1rr Vql.Art.5 Abs.2 aELKV'
rrr Vg1.Art. 5 Abs. 3 aELKV
rr'1 Vgl. Urteil EVG von 20.7.2005 (P 1Bl05) E 3 'l'



Dit EL als PJlr.qcr'r'rsidttnttr.q 2llJ

1. BundesrechtlicheMinimalbeträge

Die bis 31. Dezemb er 2007 geltende Regelung staruierre eine Höchst-
grenze uon cHF 25 000.- pro JahrJür alle Krankheits- und Behinderungsko-
s/en. Dieser Höchstbetrag erhöhte sich fiir zu Hause wohnende personen
mit einemAnspruch auf Hilflosenentschädigung der IV oder der uv bei
schwerer Hilflosigkeit auf cHF 90000.-, soweit die Kosten fiir pflege
und Betreur.rng durch die Hilflosenentschädigung nicht gedeckt sind.r3l
Diese besondere Höchstgrenze bezweckte, pfl ege- und betreuungsbedür€
tigen Personen die Gelegenheit zu geben, möglichst lange selbstständig
wohnen zu können und nicht in ein Heim eintreten zu müssen.Aus die-
sem Grund beschränkt sich die Erhöhung der allgemeinen Höchstgrenze
von cHF 25 000.- auf dieVergütung von Pflege- und Betreuungskosten.
Im Ljnterschied zur allgemeinen Höchstgrenze wird bei der besonderen
Höchstgrenzebzw.über cHF 25 000.- liegenden Koste'jedoch die Hilf-
losenentschädigung angerechneg. 1ls

Die unter der Geltung der bis zu.'' 3r. Dezember 2007 geltenden alr-
gemeinen und besonderen Höchstbeträge wurden als je nach Hitfosigkeits-
grad abgestufte x,'Iindcstbeträge tn das ab l.Januar 2008 geltende Recht über-
nomnlen. Die Kantone können nunmehr allgemeine und besondere
Höchstbeträge festlegen. Die allgemeinen kanronalen Höchstbeträge dür-
fen folgende Beträge nicht unterschreiten, und zwar:

bei zu Hause lebenden Personen:
alleinstehenden und verwitweten Personen sowie Ehegatten von in Hei-
men oder Spitälern lebenden Personen: CHF 25 000.-.
Ehepaaren: CHF 50000.- und
Volh,vaisen: CHF 1 0 000.-136

bei in Hcimen lebenden Personen: CHF 6000.-137.

Bei zu Flause lebenden alleinstehenden und verwitr,veten personen
oder bei zu Hause lebenden Ehegatten von in Heimen oder Spitälern le-
benden Personen, denen ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung

r3+ V€il. Art. 3d Abs. 2 bis aELG.
135 Vel. Art. 1:l Abs. '1 und ELG sorvie Art. 19b Abs. 1 und 2 ELV u'd Grner urteil BGer

vonr 10. 8. 2009 (9C_81/2009) E. 1.2.
1r(' Vsl. Art. 1'1 Abs. 3 lrt. a ELG.
r37 Vgl.Art. 1.t Abs. 3 lit. b ELG.
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der IV oder der Unfallversicherung zusteht, erhöht sich der Mindest-
betrag von CHF 25000.- bei schwerer Hilflosigkeit auf CHF 90000.-
bzw. bei mittlerer Hilflosigkeit auf CHF 60 000.-r38. Dieselbe Erhöhr-rng
wird auch bei Bezügern einer Hilflosenentschädigung derAHV gewährt,
die vorher eine Hilflosenentschädigung der IV bezogen haben.13e

Bei zu Hause lebenden Ehepaaren, von denen einer oder beide hilf-
los sind, erhöht sich der Mindestbetrag von CHF 50000.- wie folgtt+o'

Anzahl Personen mit HE Grad der HilJlosigkeit Höchstbetrag
beide Ehegatten je schwer CHF 180000.-

je mittelschwer CHF 120000.-
ein Ehegatte schwer CHF 150000.-
ein Ehegatte rnittelschwer CHF 150000.-

ein Ehegatte schwer CHF 115 000.-
nrittelschwer CHF 85 000.-

r38 Vel.Art. 1-lAbs.'1 ELG undArt. 19b Abs. 1 ELV
r3e Vgl.Art. 1,1 Abs.5 ELG.
1+o Vgl.Art. 19b Abs.2 ELV


